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Durch die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) ergaben sich für Arbeitnehmer mit Einsatzwechseltä-
tigkeit ab 2006 folgende steuerlichen Änderungen: 
 
Was ist eine Einsatzwechseltätigkeit? 
Eine Einsatzwechseltätigkeit liegt bei Arbeitnehmern vor, die an ständig wechselnden Tätigkeitsstätten einge-
setzt werden, also im Betrieb keine regelmäßige Arbeitsstätte haben.  

 
Bau- und Montagearbeiter, Leiharbeitnehmer, Mitglieder einer Betriebsreserve für Filialbetriebe 
(„Springer“), Glas- und Gebäudereiniger, Krankenpfleger in der häuslichen Krankenpflege, 
Politessen und Auszubildende ohne örtlichen Mittelpunkt während ihrer Ausbildung.  
 
Die Anzahl der jährlichen Einsatzstellen ist dabei ohne Bedeutung. Entscheidend ist allein, dass der 
Arbeitnehmer damit rechnen muss, in mehr oder weniger langen Zeitabständen immer wieder an 
andere Einsatzstellen zu wechseln.  
 

Sind Sie als Arbeitnehmer auf wechselnden Einsatzstellen tätig, können Sie als Werbungskosten, je nach 
Abwesenheitsdauer von Ihrer Wohnung, 6/12/24 EUR – und zwar bei Abwesenheit von mindestens 8/14/24 
Stunden – pauschal für Ihre Mehraufwendungen für Verpflegung (Spesen) steuerlich geltend machen. Sollten 
Sie regelmäßig – wenn auch nur kurzfristig – den Betriebssitz des Arbeitgebers aufsuchen, werden die Abwe-
senheitszeiten vom Verlassen des Betriebssitzes bis zur Rückkehr berechnet.  
 
Liegen die Voraussetzungen für den Werbungskostenabzug vor, kann der Arbeitgeber Ihnen die o. a. Beträge 
auch steuerfrei erstatten. Die Verpflegungsmehraufwendungen können ab 2006 nur noch für die ersten 3 Mo-
nate der Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte als Werbungskosten abgezogen werden.  
 

Um Probleme mit dem Finanzamt zu vermeiden, emp-
fehlen wir, Aufzeichnungen darüber zu führen, an wel-
chen Tagen Sie an der einzelnen Einsatzstelle tätig 
waren und die Abwesenheitszeiten anzugeben. 
 
Sind Sie von der Wohnung mit Ihrem eigenen Kfz direkt 
zur Einsatzstelle gefahren, sollten Sie noch die jeweili-
ge Entfernung notieren. 
 
Formulare für diese Aufzeichnungen erhalten Sie von 
uns. Sprechen Sie uns einfach darauf an.  

 
 

Sprechen Sie mit uns; zu den Details hierzu geben wir Ihnen gerne Auskunft. 

 

    Unser Steuertipp für SIE 
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